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Die genauen Bedingungen
für Kriegsversicherungen, unter denen die Vermittlungsstelle in

Oberösterreich für das k. u. k. Kriegssürsorgeamt in Linz

Kriegsversichernngen
bei der k. k. priv. Lebensversicherungs-Gesellschaft Oesterreichischer

Phönix in Wien
vermittelt und die ratenweise Abzahlung der Prämie ermöglicht.

(Giltig ab 1. September 1915.) .

Vorbemerkung.
Derjenige, dessen Leben versichert wird, heißt: Versicherter. Diejenigen Personen,

welche die Versicherung eingehen (nehmen) und deshalb die Prämie zu bezahlen haben,
heißen: Versicherungsnehmer. Diejenigen Personen, zu deren Gunsten die Versicherung
eingegangen wird, welchen also im Todesfälle die Versicherungssummen ausgefolgt
werden sollen, heißen: Begünstigte Personen.

Versicherungsnehmer und begünstigte Personen werden meistens dieselben Personen
sein. Es ist aber keineswegs notwendig. Denn es können auch andere Personen, etwa
Arbeitgeber, Freunde, Gläubiger, das Leben des Soldaten zugunsten seiner Familie oder
einem anderen ^Zwecke, z. B. Sicherstellung für eine Schuld, versichern.

Versichert der Krieger selbst sein Leben, ist er Versicherungsnehmer und Versicherter
zugleich. Bei ratenweiser Zahlung der Prämie muß dann von ihm oder anderen eine
Sicherstellung gewährt werden.

Wichtig ist, daß auch schon im Felde stehende Soldaten, so lange sie nock-
gesund oder wieder geheilt sind, versichert werden können.

sicherung.

A. Allgemeine Bedingungen.
§ 1. Die Kriegsversicherung ist die Lebensversicherung einer zur Begriffder

Kriegsdienstleistung einberufenen Person unter Einschluß der Kriegs-- Kriegsver-

gefahr auf die Dauer eines Jahres von der Ausstellung der Polizze
an. Die -Versicherung ist insbesondere in vollem Amsang auch dann
giltig, wenn das Ableben des Versicherten im Kriege oder an den
Folgen einer im Kriege erlittenen Verletzung oder zugezogenen Krank¬
heit eintritt.

Eine ärztliche Untersuchung ist zur Aufnahme in die
Versicherung nicht erforderlich.

Die Versicherung gilt vom Tage der Antragstellung an, wenn
längstens binnen 14 Tagen die Prämie an die Versicherungsgesell¬
schaft bezahlt wurde. Die Versicherungspolizze wird dann von dem
Tage datiert, an welchem der Versicherungsantrag gestellt wurde.

Am diese Begünstigung zu erlangen, empfiehlt sich daher drin¬
gend, die Versicherungsangelegenheit so rasch als möglich abzuwickeln.

§ 2. Die Versicherung ist jedoch ungiltig:
a) wenn der Versicherte bis zu dem in der Versicherungspolizze an¬

gegebenen Ausfertigungstage stirbt, verwundet wird oder erkrankt;

b) wenn der Tod des Versicherten infolge eines Selbstmordes oder
Selbstmordversuches eintritt.

UngNtig-
keit d. Ver¬
sicherung.
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